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I. Geltung 
 
1) Die Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen, das gilt auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn 
dort die Geltung dieser Bedingungen nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart wird. Spätestens mit  
widerspruchsloser Entgegennahme der Lieferung stimmt der Besteller der Geltung dieser Bedingungen 
zu. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als sie mit diesen Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen übereinstimmen; im übrigen finden die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Bestellers keine Anwendung, auch wenn SD diesen nicht ausdrücklich widerspricht. 
 
2) Abweichungen von diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur wirksam, wenn SD 
sie schriftlich bestätigt. 
 
 
 
II. Angebot und Vertragsabschluss 
 
1) Die Angebote sind freibleibend, sofern sie von SD nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich be-
zeichnet sind. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch SD. Das Gleiche gilt für Änderungen oder Ergänzungen eines Auftrags. 
 
2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungen sind nur verbindlich, wenn dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 
 
 
 
III. Preise 
 
1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, hält sich SD an die von ihm angebotenen Preise 30 Tage ab 
Abgabe des jeweiligen Angebots gebunden. Die Aufträge kommen zu den in den jeweils aktuellen Preis-
listen genannten Preisen zustande. 
 
2) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Lieferwerk. Die Kosten des Versands mit 
einem Transporteur nach Wahl SD’s einschließlich der Verpackung trägt der Besteller. Ist die Rückgabe 
der Verpackung vereinbart, hat der Besteller die Verpackung dem Lieferwerk zurückzugeben und haftet 
bis dahin auch für den zufälligen Untergang der Verpackung. 
 
 
 
IV. Gefahrübergang 
 
Die Gefahr geht spätestens mit Auslieferung an den Spediteur oder eine sonstige Transportperson auf 
den Besteller über. Die Gefahr geht auch insoweit auf den Besteller über, als Waren auf Wunsch des 
Bestellers bei SD gelagert werden. 
 
 
 
V. Gewährleistung und Haftung 
 
1) Soweit die Lieferung im kaufmännischen Geschäftsverkehr erfolgt, hat der Besteller die von SD 
gelieferte Ware unverzüglich nach ihrem Eingang zu untersuchen und dabei festgestellte Mängel und 
Mengenabweichungen spätestens 8 Tage nach Wareneingang schriftlich zu rügen. Treten später inner-
halb der Verjährungsfrist Mängel auf, die auch bei sorgfältiger Eingangsprüfung nicht entdeckt werden 
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konnten, hat der Besteller diese unverzüglich nach Entdeckung, auf jeden Fall aber noch innerhalb der 
Verjährungsfrist bei SD eingehend schriftlich zu rügen. 
 
2) Bei berechtigten Mängelrügen werden die vorhandenen Mängel nach Wahl SD's nachgebessert oder 
die mangelhaften oder unbrauchbaren Teile kostenlos durch mangelfreie ersetzt. Die Einsendung der 
mangelhaften Ware an SD hat porto- bzw. frachtfrei zu erfolgen. Im Falle des Vorliegens eines Mangels 
trägt SD innerhalb Deutschlands die Kosten der billigsten Rücksendung an den Besteller. Kommt eine 
solche Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) nicht zustande oder misslingt sie zweimal 
aus Gründen, die der Besteller nicht zu vertreten hat, so kann der Besteller die Rückgängigmachung des 
Vertrages (Rücktritt) oder Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen. Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung erfolgen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und unterbrechen die Verjährung der 
Mängelansprüche für die Ware nicht 
. 
3) Für Mängel, die auf Konstruktionsfehlern oder der Wahl ungeeigneten Materials beruhen, wird keine 
Haftung übernommen, sofern der Besteller trotz des vorherigen Hinweises von SD die Konstruktion oder 
das Material vorgeschrieben hat. 
 
4) Weitere Mängelansprüche, gleich welcher Art, sind vorbehaltlich etwaiger nach Maßgabe von Ziffer 6 
beschränkter Schadenersatzansprüche ausgeschlossen. 
 
5) Eine Garantie liegt nur vor, wenn sie durch SD ausdrücklich und schriftlich erklärt wird. 
 
 
 
VI. Haftungsbeschränkung 
 
VI.I SD haftet für etwaige Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur, wenn 
a) SD eine vertragswesentliche Pflicht (Kardinalpflicht) schuldhaft (d.h. mindestens fahrlässig) in 

einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt hat oder 
b) der Schaden durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens SD verursacht wurde oder 
c) SD eine Garantie übernommen hat. 
 
VI.II In folgenden Fällen ist die Haftung von SD auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt: 
a) im Fall der schuldhaften Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten (Kardinalpflichten), die 

nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich erfolgt, 
b) im Fall der grob fahrlässigen Verletzung von sonstigen Pflichten durch Mitarbeiter oder Beauf-

tragte SD’s, die nicht Organe oder leitende Angestellte sind sowie 
c) im Fall der Übernahme einer Garantie, sofern nicht ausdrücklich eine Garantie für die Beschaf-

fenheit einer Ware übernommen wurde. 
 
 
VI.III In den Fällen der Ziffer VI.II besteht keine Haftung für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden 
oder entgangenen Gewinn. 
 
 
VI.IV Die Haftung SD's nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz, für die Verletzung von Leben, Kör-
per und Gesundheit, für das arglistige Verschweigen eines Mangels und die Übernahme einer Garantie 
für die Beschaffenheit der Ware bleibt unberührt. 
 
 
VI.V Die Ziffern VI.I bis VI..IV gelten auch, wenn eine Ware nur der Gattung nach bestimmt ist. 
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VI.VI Die Ziffern VI.I bis VI.V gelten auch im Falle etwaiger Schadensersatzansprüche des Bestellers 
gegen Mitarbeiter oder Beauftragte SD's. 
 
 
 
VII. Lieferzeit 
 
1) Die Vereinbarung von verbindlichen Lieferterminen oder -fristen bedarf der Schriftform. Verzögert sich 
die Lieferung durch Umstände, die der Besteller zu vertreten hat oder aus anderen von SD nicht zu 
vertretenden Gründen, dann verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist oder der vereinbarte Liefertermin 
entsprechend. 
 
2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Auslieferungswerk verlassen hat. 
 
3) Kommt SD mit der Lieferung in Verzug, so ist der Besteller berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist von mindestens zwei Wochen, vom Vertrag zurückzutreten und die Rückzah-
lung eventuell geleisteter Anzahlungen zu verlangen. 
 
 
 
VIII. Eigentumsvorbehalt 
 
1) Die von SD gelieferte Ware bleibt Eigentum SD's, bis sämtliche Forderungen ausgeglichen sind, 
die SD gegen den Besteller zustehen. 
 
2) Wird die gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, so tritt der Besteller 
bereits mit Abschluss des Liefervertrags seine Ansprüche auf Herausgabe und seine Eigentums- und 
Miteigentumsrechte an den neu hergestellten Gegenständen an SD ab und verwahrt diese insoweit mit 
kaufmännischer Sorgfalt für SD. 
 
3) Der Besteller darf die Vorbehaltsware nicht an Dritte verpfänden oder als Sicherheit übereignen. Er ist 
aber berechtigt, die Vorbehaltswahl in ordnungsgemäßem Geschäftsverkehr weiterzuveräußern, wenn er 
hierbei ebenfalls den Eigentumsvorbehalt vereinbart. Hierzu tritt er sämtliche ihm aus dem Weiterverkauf 
oder aus einem sonstigen Rechtsgrund in diesem Zusammenhang entstehenden Forderungen bereits 
jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an SD ab. Er ist jedoch widerruflich ermächtigt, die abgetretene 
Forderung im eigenen Namen für die Rechnung SD's einzuziehen, wobei SD diese Ermächtigung nur 
widerrufen wird, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 
 
4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Besteller auf das Eigentum SD’s hinweisen und 
SD unverzüglich benachrichtigen. In diesem Zusammenhang entstehende Kosten und Schäden trägt der 
Besteller. 
 
5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere, wenn er seine Zahlungen einstellt oder 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wird, ist SD berechtigt, die 
Vorbehaltswahl zurückzunehmen oder zu kennzeichnen und das Betriebsgelände des Bestellers zu die-
sem Zweck zu betreten. 
 
6) Übersteigt der Wert der für SD bestehenden Sicherheit die Forderungen SD’s insgesamt um mehr als 
20 %, so gibt SD auf Verlangen des Bestellers nach Wahl SD’s die darüber hinausgehenden Sicherhei-
ten frei. 
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IX. Zahlungsbedingungen 
 
1) Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind die Rechnungen SD’s spätestens innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum und Lieferung zu zahlen. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist kommt der Besteller 
ohne weitere Mahnung in Verzug. Falls der Besteller mit der Zahlung in Verzug gerät, kann SD Zinsen in 
Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszins (§ 247 BGB) berechnen. Soweit SD hierzu Schecks 
oder Wechsel annimmt, erfolgt dies nur erfüllungshalber, wobei sich SD vorhält, Wechsel gegebenenfalls 
zurückzugeben und stattdessen sofortige Zahlung oder die Stellung einer anderen Sicherheit zu verlan-
gen, wenn zu befürchten ist, dass die Wechsel keine genügende Sicherheit bieten. Diskont- und Wech-
selspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig. 
 
2) Falls SD von Umständen Kenntnis erlangt, die es erwarten lassen, dass sich die Vermögensverhält-
nisse des Bestellers nach Vertragsschluss wesentlich verschlechtert haben, insbesondere wenn der Be-
steller die fälligen Forderungen SD's nicht ausgleicht und deshalb Zahlungsansprüche SD's gefährdet 
erscheinen, ist SD berechtigt, Lieferungen nur gegen volle oder teilweise Zahlung Zug um Zug oder Si-
cherheitsleistung auszuführen. Im Falle der Insolvenz oder der Zahlungsunfähigkeit des Bestellers oder 
des Antrags auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers ist SD berech-
tigt, von allen noch nicht ausgeführten Verträgen zurückzutreten. 
 
3) Der Besteller ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt ist. 
 
 
 
X. Schlussbestimmungen 
 
1) Soweit es sich bei dem Besteller um einen Vollkaufmann handelt, ist der Sitz SD’s Erfüllungsort und 
bestimmt den Gerichtsstand für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag. 
 
2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, die Anwendung des UN-
Übereinkommens über den Internationalen Kauf (CISG) ist ausgeschlossen. 
 
3) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen davon unberührt. 


